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V

Vorwort
Jeden Tag müssen in Deutschland rund 84 Millionen Menschen mit Nah-
rungsmitteln versorgt werden. Einer reibungslos funktionierenden, effizien-
ten Lebensmittellogistik kommt in diesem Zusammenhang insbesondere als 
Zwischenglied zwischen Hersteller und Handel erhebliche Bedeutung zu. 
In gewissem Gegensatz zu dieser praktisch herausragenden Rolle steht die 
juristische Behandlung des Themas in dem Sinne, dass dort der interdis-
ziplinäre Charakter der einschlägigen Abläufe nur selten widergespiegelt 
wird – der LKW-Transport einer Bergbauernmilch von Berchtesgaden nach 
Bielefeld muss aber insbesondere den Vorgaben des Transportrechts und des 
Lebensmittelrechts und der einschlägigen Qualitätsstandards entsprechen.
Die hiermit vorgelegte Darstellung folgt dementsprechend der Idee, die in-
haltlich ineinander verwobenen, zentralen regelgebenden Aspekte der Lo-
gistik von Lebensmitteln auf einen Zugriff, zwischen zwei Buchdeckeln, zu 
beleuchten: Zum einen die transportrechtliche Seite, zum anderen die le-
bensmittelrechtliche Facette und schließlich der Aspekt der gängigen Quali-
tätsstandards.
Die ganze Buntheit und Dynamik der Logistik von Lebensmitteln abzubil-
den, war dabei naturgemäß nicht möglich. Wir stellen ganz in diesem Sinne 

Überblick und damit das Verständnis für die grundlegenden Fragestellungen 
innerhalb der jeweiligen Disziplin möglich machen sollen.
Wer gleichwohl etwas vermisst, ist herzlich eingeladen, entsprechende 
Punkte für die nächste Auflage unter rwallau@gmx.de anzuregen. Für ent-
sprechende Hinweise sind wir sehr dankbar! Was wir uns selbst „auf den 
Zettel“ für die zweite Auflage geschrieben haben, sind grenzüberschreiten-
de Sachverhalte – wir wollen dieses Werk weiterentwickeln und Stück für 
Stück aufbauen.
Herrn Patrick Orth vom Deutschen Fachverlag danken wir für die professio-
nelle Betreuung.

Rochus Wallau, 
Prof. Dr. Tobias Eckardt, 

Dr. Georg Sulzer
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1Wallau

A. Einführung
In einem vom OLG Stuttgart entschiedenen Fall zur Frage des Schadens-
ersatzes wegen Unterbrechung der Temperaturkette im Rahmen einer Kühl-
haus-Einlagerung von Käse führt der Senat unter anderem aus:

„Der Kläger hat gegen die Beklagte einen Schadensersatzanspruch 
von 98.946,18 € gemäß § 475 S. 1 HGB in Verbindung mit dem Ver-
trag zur Einlagerung des streitgegenständlichen Käses einschließlich 
vom Landgericht ausgeurteilter Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunk-
ten über dem Basiszinssatz seit 3.10.2012.
[…]
Die Beklagte hat ihre Pflicht, zur durchgängig ausreichend gekühl-
ten Lagerung des Kühlguts verletzt. Die Kühlkette für den Käse des 
Klägers wurde im Kühlhaus der Beklagten unterbrochen. Das Land-
gericht hat zutreffend auf Grundlage der Zeugenaussagen und ins-
besondere der Aussage des sachverständigen Zeugen C festgestellt, 
dass der streitgegenständliche Käse im Kühlhaus der Beklagten über 
die zulässige Lagertemperatur hinaus erwärmt worden ist.
[…]
Der Käse selbst wäre jedoch gemäß der IFS Logistik Standards und 
der Verordnungen EG 853/2004, 854/2004, 882/2004 bzw. 178/2002 
bei maximal 5 °C einzulagern gewesen“1

Um nachvollziehen zu können, warum hier wer etwas von wem verlangen 
darf, ist eine anspruchsvollere Betrachtung verschiedener relevanter Aspek-
te vonnöten, die der Sache ihr Gepräge geben. Der Senat bringt damit die 
gängige Komplexität eines jeden lebensmittellogistischen Sachverhalts auf 
den Punkt: Transportrechtliche Fragestellungen sind mit lebensmittelrecht-
lichen Vorgaben und den Anforderungen von Qualitätsstandards ineinander 
verwoben.
Auch unter Berücksichtigung dieser komplexen Gemengelage erfolgt die 
thematische Darstellung der Logistik von Lebensmitteln in den nächsten 
Kapiteln:
Wir beginnen mit dem Kaufvertrag als regelmäßigem Ausgangspunkt trans-
portrechtlicher Rechtsbeziehungen (Kapitel B). Im Gefolge dessen werden 
die grundlegenden lebensmittelrechtlichen und transportrechtlichen Pflich-
ten ebenso wie die staatlichen bzw. staatlich veranlassten und vertragli-
chen Folgen für den Abweichungsfall beschrieben (Kapitel C und D). Dem 

1

2

3

4
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schließt sich eine Darstellung der Vorgaben an, welche von Seiten der gängi-
gen Qualitätsstandards formuliert werden (Kapitel E).
Die weiteren Kapitel sind der Kurzdarstellung von jeweils zehn lebensmit-
telrechtlichen (Kapitel F) bzw. transportrechtlichen (Kapitel G) Gerichts-
entscheidungen vorbehalten, die jeder Lebensmittellogistiker kennen sollte 
bzw. muss.

5
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C. Lebensmittelrecht 
I.  Einleitung (Wallau)2

Was ist „Lebensmittelrecht“?3 Um diese Frage zu beantworten, genügt ein 
Blick in die „Lebensmittel-Basis-Verordnung“4, das lebensmittelrechtliche 
Grundgesetz Europas. In dieser europäischen Verordnung sind alle wesent-
lichen Grundsätze des europäischen Lebensmittelrechts – in allen EU-Mit-
gliedstaaten gleichermaßen verbindlich – geregelt.
Art. 3 Nr. 1 der BasisVO definiert als „Lebensmittelrecht“ „die Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften für Lebensmittel im Allgemeinen und die Lebens-
mittelsicherheit im Besonderen, sei es auf gemeinschaftlicher oder auf 
einzelstaatlicher Ebene, wobei alle Produktions-, Verarbeitungs- und Ver-
triebsstufen von Lebensmitteln wie auch von Futtermitteln, die für die Le-
bensmittelgewinnung dienenden Tiere hergestellt oder an sie verfüttert wer-
den, einbezogen sind“.

Hinweis: Gem. Art. 2 BasisVO sind Lebensmittel „alle Stoffe oder Er-
zeugnisse, die dazu bestimmt sind oder von denen nach vernünftigem 
Ermessen erwartet werden kann, dass sie in verarbeitetem, teilweise 
verarbeitetem oder unverarbeitetem Zustand von Menschen aufgenom-
men werden“.
Gem. Art. 3 Nr. 4 BasisVO sind Futtermittel „Stoffe oder Erzeugnisse, 
auch Zusatzstoffe, verarbeitet, teilweise verarbeitet oder unverarbeitet, 
die zur oralen Tierfütterung bestimmt sind“.
Die Abgrenzung kann im Einzelfall schwierig sein (Beispiel: Kartoffeln 
oder Getreide)! Ausgangspunkt ist angesichts der Rechtslage: Was Le-
bensmittel ist, kann nicht gleichzeitig Futtermittel sein und umgekehrt. 
Entscheidend ist die für das jeweilige Erzeugnis vorgesehene Zweck-
bestimmung. Zur Ermittlung der Zweckbestimmung eines Erzeugnisses 
kommt der Tätigkeit des abnehmenden Unternehmers eine besondere 
Bedeutung zu.5

2  Verf. dankt Herrn Kollegen Daniel Bentrup, Minden, für den konstruktiven fachlichen 
Austausch.

3  Im Folgenden werden ausschließlich genuin lebensmittelrechtliche Vorgaben für die 
Logistik behandelt – ohne Auslandsbezug. Qualitätsstandards wie IFS, QS oder BRC 
werden in Kapitel E abgehandelt.

zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, 
zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung 
von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit (im Folgenden: BasisVO).

5  Vgl. Boch
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Hinweis: Lebende Tiere sind, ebenso wie Pflanzen vor dem Ernten, 
grds. keine Lebensmittel. Ausnahmen mit der Folge der Anwendbarkeit 
des Lebensmittelrechts: Lebende Tiere, die zum menschlichen Verzehr 
hergerichtet und lebend oder nicht lebend verzehrt werden, wie bspw. 
Austern, Miesmuscheln, Hummer, Süßwasserkrebse, Schnecken.6

Hinweis:

folgt definiert ist:
a) Alle Stoffe oder Stoffzusammensetzungen, die als Mittel mit Eigen-

schaften zur Heilung oder zur Verhütung menschlicher Krankheiten 
bestimmt sind, oder

b) alle Stoffe oder Stoffzusammensetzungen, die im oder am mensch-
lichen Körper verwendet oder einem Menschen verabreicht werden 
können, um entweder die menschlichen physiologischen Funktionen 
durch eine pharmakologische, immunologische oder metabolische 
Wirkung wiederherzustellen, zu korrigieren oder zu beeinflussen 
oder eine medizinische Diagnose zu erstellen.

Sog. Nahrungsergänzungsmittel7 oder sog. Speziallebensmittel8 (= 
-
-

rationen für eine gewichtskontrollierende Ernährung) sind Lebensmittel 
und unterfallen damit dem lebensmittelrechtlichen Rechtsregime.
Für den Lebensmittellogistiker ist in erster Linie maßgeblich, dass das 
jeweilige Produkt als Lebensmittel gekennzeichnet und aufgemacht ist.

Nach der Konzeption der BasisVO ist (auch) die Logistik von Lebensmit-
teln Regelungsgegenstand des europäischen Lebensmittelrechts, sofern sie 
als Teilmoment der Vertriebsstufe von Lebensmitteln anzusehen ist. Das ist 
6  Ausführlich dazu Rathke

Rn. 44.
7  Siehe § 1 Abs. 1 NemV: „Nahrungsergänzungsmittel im Sinne dieser Verordnung ist ein 

Lebensmittel, das
1. dazu bestimmt ist, die allgemeine Ernährung zu ergänzen,
2. ein Konzentrat von Nährstoffen oder sonstigen Stoffen mit ernährungsspezifischer 
oder physiologischer Wirkung allein oder in Zusammensetzung darstellt und
3. in dosierter Form, insbesondere in Form von Kapseln, Pastillen, Tabletten, Pillen und 
anderen ähnlichen Darreichungsformen, Pulverbeuteln, Flüssigampullen, Flaschen mit 
Tropfeinsätzen und ähnlichen Darreichungsformen von Flüssigkeiten und Pulvern zur 
Aufnahme in abgemessenen kleinen Mengen, in den Verkehr gebracht wird.“ Zur Er-
läuterung siehe Meisterernst, Lebensmittelrecht, § 17 III.

Meisterernst, Lebensmittel-
recht, § 17 IV.
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unmissverständlich in Art. 3 Nr. 16 BasisVO klar gestellt. Die Vorschrift be-
schreibt ausdrücklich auch „die Lagerung (und) den Transport“ als Elemen-
te der lebensmittelrechtlich geregelten Vermarktungskette.

Hinweis: Das in den Mitgliedstaaten der EU maßgebliche Lebensmit-
telrecht ist zu einem ganz überwiegenden Teil von europäischen Vor-
gaben geprägt, die regelmäßig als Verordnung oder Richtlinie Gestalt 
gewinnen.
Eine Verordnung der Europäischen Union ist ein Rechtsakt der Euro-
päischen Union mit allgemeiner Gültigkeit und unmittelbarer Wirksam-
keit in den Mitgliedstaaten. Eine Richtlinie der Europäischen Union ist 
ein Rechtsakt der Europäischen Union mit allgemeiner Gültigkeit, der 
grundsätzlich der Umsetzung in mitgliedstaatliches Recht bedarf.
Wesentliche Elemente mitgliedstaatlicher Rechtssetzung im Lebens-
mittelsektor sind insbesondere lückenfüllende Regelungen (die euro-
päischen Vorgaben lassen bestimmte Fälle ungeregelt und damit Raum 
für nationale Regelungen) und die Sanktionsbewehrung von Verstößen 
(nationale Bußgeld- und Strafvorschriften9).
Wichtige europäische Regelungen im Bereich des Lebensmittelrechts 
und verwandten Rechtsgebieten:

10

– BasisVO;
11

12

13

14

15

 9  Zu nennen sind hier – neben den Straf- und Bußgeldvorschriften des LFGB – ins-
besondere die Straf- und Bußgeldvorschriften der Lebensmittelrechtlichen Straf- und 
Bußgeldverordnung (LMStrV).

-
gefrorene Lebensmittel.

-
schen Ursprungs.

-
mitteln in Beförderungsmitteln sowie Einlagerungs- und Lagereinrichtungen.

-
bensmitteln tierischen Ursprungs.

Folgenden LMIV).
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– wichtige nationale Regelungen im Bereich des Lebensmittelrechts;
– LFGB;18

– LMHV;19

– Tier-LMHV;20

– TLMV;21

– IfSG.22

Hinweis: Europäische Regelungen genießen gegenüber nationalen Vor-
schriften sog. Anwendungsvorrang.
Nationale Gesetze gehen nationalen Verordnungen vor.
Nachrangig gegenüber rechtlichen Vorgaben sind DIN-Vorgaben,23 die 
ihrerseits wiederum Branchenüblichkeiten vorgehen.
Eine Sonderstellung nehmen notifizierte Leitlinien für eine Gute Hygi-
enepraxis ein, die DIN-Vorgaben und Branchenüblichkeiten vorgehen.24

II.  Der Logistiker als Lebensmittelunternehmer (Wallau)
Bezugspunkt der meisten europäischen lebensmittelrechlichen Regelungen 
ist das „Lebensmittelunternehmen“. Was man darunter verstehen muss, ist 
ebenfalls in der BasisVO geregelt.
Gem. Art. 3 Nr. 2 BasisVO sind „Lebensmittelunternehmen“ alle „Unterneh-
men, gleichgültig, ob sie auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind oder nicht 
und ob sie öffentlich oder privat sind, die eine mit der Produktion, der Ver-
arbeitung und dem Vertrieb von Lebensmitteln zusammenhängende Tätig-
keit ausführen“.

-
zehr bestimmte tierische Nebenprodukte.

18  Lebensmittel-Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB).
19  Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV).
20  Tierische-Lebensmittelhygieneverordnung (Tier-LMHV).
21  Verordnung über tiefgefrorene Lebensmittel (TLMV).
22  Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen 

(IfSG).
23  Zur Entstehung von DIN-Vorgaben und ihrer lebensmittelrechtlichen Relevanz siehe 

Reiche, LMuR 2024, 19 ff.
24  Siehe hierzu Rn. 139.

20
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Mittels dieser sehr weiten Definition werden insbesondere der Transport 
-

nehmer Müller oder eine Tiefkühllager GmbH einbezogen. Der Einwand, 
dass z. B. ein Spediteur nur „Dienstleister“ seines Auftraggebers sei, ist le-
bensmittelrechtlich dementsprechend denn auch unbeachtlich.25

Hinweis: Das Logistikunternehmen, das (wenigstens auch) „Lebens-
mittel“ transportiert oder lagert, ist kraft rechtlicher Anordnung „auch 
Lebensmittelunternehmen“.

Mit dieser Festlegung geht notwendig die Einreihung des Logistikunterneh-
mers als im Lebensmittelrechtssinne verantwortlicher „Lebensmittelunter-
nehmer“ einher.
Art. 3 Nr. 3 BasisVO wiederum bestimmt als „Lebensmittelunternehmer“ 
alle „natürlichen oder juristischen Personen, die dafür verantwortlich sind, 
dass die Anforderungen des Lebensmittelrechts in dem ihrer Kontrolle un-
terstehenden Lebensmittelunternehmen erfüllt werden“.
Der „Lebensmittelunternehmer“ ist also nach den maßgeblichen Regelun-
gen der im Lebensmittelrechtssinne „Verantwortliche“;26 ihm obliegt es, die 
Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Vorgaben in dem seiner Kontrolle 
unterstehenden Lebensmittelunternehmen sicherzustellen. Als „Verantwort-
licher“ in diesem Sinne ist die natürliche Person anzusehen, der das Unter-
nehmen gehört oder die als Organ einer juristischen Person – bspw. als Ge-
schäftsführer einer GmbH – des Unternehmensträgers tätig ist.

Hinweis: Der Inhaber oder Geschäftsführer eines (wenigstens auch) Le-

rechtlicher Anordnung der verantwortliche „Lebensmittelunternehmer“.

25  Siehe unten Teil F. Zehn Lebensmittelrechtliche Entscheidungen, VG Oldenburg, 

26  Ob bspw. der Begriff „der Verantwortliche“ in § 2a TLMV etwas anderes meint als „der 
im Einzelfall verantwortliche Lebensmittelunternehmer“ wird diskutiert, siehe hierzu 
Domeier
Edling, Kommentar zur Verordnung über tiefgefrorene Lebensmittel (TLMV), S. 71: 
„Verantwortlich ist der Lebensmittelunternehmer […] und zwar für die Beförderung 
tiefgefrorener Lebensmittel der Frachtführer und bzw. Spediteur […] Einlagerungs- 
und Lagerbedingungen für tiefgefrorene Lebensmittel der Betriebsinhaber bzw. Vor-
stand.“

22
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Exkurs: Delegation von Pflichten27

Weil der Lebensmittelunternehmer nicht alle Aufgaben eigenhändig 
 erledigen kann, besteht die Möglichkeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter mit der Erledigung zu betrauen (sog. horizontale28 Delegation von 
Aufgaben).
Damit wandelt sich die Erfüllungspflicht in eine Sicherstellungspflicht: 
Der Lebensmittelunternehmer hat sicherzustellen, dass in dem seiner 
Kontrolle unterliegenden Betrieb die Vorschriften des Lebensmittelrechts 
durch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingehalten werden.
Den Lebensmittelunternehmer treffen hiernach im Wesentlichen also fol-
gende Pflichten:
– Organisationspflicht (der Betrieb ist so zu organisieren, dass die An-

forderungen des Lebensmittelrechts erfüllt werden können);
– Auswahlpflicht (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auszuwählen, 

die fachlich und in sonstiger Hinsicht geeignet sind, ihre Aufgaben zu 
erfüllen);

– Instruktionspflicht (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen über 
die wesentlichen Anforderungen des Lebensmittelrechts ausreichend 
informiert sein);

– Bereitstellungspflicht (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen 
ausreichende Ressourcen zur Verfügung haben, um die ihnen über-
tragenen Aufgaben erfüllen zu können)

– Prüf- und Kontrollpflicht (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
regelmäßig auf die Einhaltung der ihnen übertragenen Aufgaben zu 
kontrollieren).

Hinweis: Bei der Beauftragung Dritter mit der Durchführung be-
-

mittelrechtlicher Sicht dasselbe Pflichtenniveau sicherzustellen. D. h. 
es bedarf einer schriftlichen Vereinbarung auf der Grundlage einer Ri-
sikobewertung, in der die jeweiligen Pflichten und Informationsrechte 
eindeutig definiert und Weisungs- und Prüfrechte sowie angemessene 
Kündigungsfristen vorbehalten werden. Die Durchführung wenigstens 
stichprobenhafter Kontrollen ergänzt das Maßnahmensetting.

27  Siehe im Übrigen unten Rn. 254 ff. und ausführlich Roffael/Wallau, LMuR 2024, 380 ff.
28  Die sog. „horizontale Delegation“ (= Bildung von Hierarchien von oben nach unten) 

ist von der sog. „vertikalen Delegation“ (= Bildung von grds. gleichrangiger Zustän-
digkeitsbereiche) zu unterscheiden. Ausführlich dazu BGH, Urt. v. 13.10.2021 – 2 StR 

26
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